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Erstattung der Jugendhilfekosten für unbegleitete minderjährige Auslän-

der (UMA) bei Überschreiten der Monatsfrist nach § 89d SGB VIII als Frei-

willigkeitsleistung des KVJS ab 01.03.2016 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rundschreiben Nr. Dez. 4-29/2016 vom 25.11.2016 haben wir u. a. infor-

miert, dass seit dem 01.11.2015 bei Überschreiben der Monatsfrist nach § 89d 

SGB VIII eine überörtliche Kostenerstattung der Jugendhilfekosten bei unbeglei-

teten minderjährigen Ausländern (sog. „Neufälle“) aufgrund fehlender Rechts-

grundlage nicht mehr vorgesehen ist. Der Verbandsausschuss hat in seiner 

Sitzung am 02.11.2016 beschlossen, der Verbandsversammlung vorzuschla-

gen, dass der KVJS in diesen Fällen die überörtliche Kostenerstattung als frei-

willige Aufgabe (§ 3 Abs. 5 JSVG) übernehmen und vom Land die Erstattung 

der dafür anfallenden Kosten fordern soll. 

 

Am 06.12.2016 hat die Verbandsversammlung einstimmig beschlossen, die 

Verwaltung zu beauftragen, 

 

- die überörtliche Kostenerstattung bei Jugendhilfeleistungen für unbegleitete 

minderjährige Ausländer (UMA) in analoger Anwendung der §§ 89 und 89b 

SGB VIII ab 01.03.2016 als freiwillige Aufgabe (§ 3 Abs. 5 JSVG) zu leis-

ten; 

- gegebenenfalls die derzeit noch nicht absehbaren Aufwendungen im Rah-

men überplanmäßiger Ausgaben bzw. eines Nachtragshaushaltsplans für 

das Jahr 2017 genehmigen zu lassen;  
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- für die über die Umlage des KVJS zu erstattenden Kosten eine Erstattung 

durch das Land zu fordern. 

 

Konkret bedeutet dies, dass die Jugendämter in Baden-Württemberg bei Ver-

streichen der Monatsfrist gem. § 89d Abs. 1 SGB VIII nun wieder einen Kosten-

erstattungsanspruch gegenüber dem KVJS in analoger Anwendung des § 89 

SGB VIII bzw. § 89b Abs. 2 SGB VIII unter folgenden Voraussetzungen haben: 

 

- der Aufenthalt des UMA in Baden-Württemberg wurde erstmalig nach dem 

29.02.2016 festgestellt und 

- es erfolgte keine Zuweisung über das landes- oder bundesweite Verteilver-

fahren (in zugewiesenen Fällen werden die Jugendhilfekosten durch das 

Land erstattet) und 

- die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für eine Kostenerstattung sind 

erfüllt.  

 

Im Übrigen verweisen wir auf die „Aktualisierten Hinweise des Ministeriums für 

Soziales und Integration Baden-Württemberg zur Kostenerstattung nach § 89d 

SGB VIII – Wahrung der Monatsfrist, materielle Voraussetzungen und Verjäh-

rung vom 22.11.2016“, die mit Rundschreiben Nr. Dez. 4-29/2016 vom 

25.11.2016 versandt wurden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Roland Kaiser 


